
Gehörschutz für Kinder und Jugendliche:  
Infos für Veranstaltende

Das Gehör von Kindern und Jugendlichen ist empfindlicher als das von Erwachsenen. 
Deshalb müssen sie besonders vor schädlichen Schallpegeln geschützt werden. Laut 
V-NISSG* darf bei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre der mittlere 
Schallpegel nicht höher als 93 dB(A) sein. Insbesondere Rock- oder Metal-Konzerte, 
Kinderdiscos und Kinderfasnacht laufen Gefahr, diesen Grenzwert zu überschreiten.

Was ist eine Kinderveranstaltung?
Eine Veranstaltung, die sich ausschliesslich oder überwiegend an ein Zielpublikum von unter 16-Jährigen richtet, 
gilt gemäss V-NISSG als Kinderveranstaltung. Dies kann beispielsweise ein Familienkonzert oder eine Kinder-
band sein. Wird an Veranstaltungen eine spezielle Kinderzone eingerichtet und beworben, ist diese Zone als 
Veranstaltung für Kinder zu betrachten. Für diese Zone gilt somit der Grenzwert von 93 dB(A) für den mittleren 
Schallpegel, auch wenn für den Rest der (gemeldeten) Veranstaltung die Grenzwerte bis 100 dB(A) angewen-
det werden können. Dasselbe gilt auch, wenn nur ein Zeitfenster einer Gesamt-Veranstaltung als Kinderkon-
zert geplant wird.

* Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall 
(SR 814.711), Artikel 19, Abs. 2.
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Veranstaltung messen?
Die V-NISSG schreibt keine Messung des 
Schallpegels bei Kinderveranstaltungen 
vor. Es wird aber dringend empfohlen, 
bei lauten Veranstaltungen eine Schall-
pegelmessung zu machen, um sicher-
zugehen, dass der Grenzwert eingehalten 
wird.

Gehörschutz
Veranstaltungen, die sich nicht explizit 
an Kinder richten, an denen aber trot-
zdem viele Kinder teilnehmen (z. Bsp. 
Stadtfest, Fasnacht) dürfen höhere mit-
tlere Schallpegel als 93 dB(A) haben. Hier 
müssen kostenlose Gehörschütze ange-
boten werden. Es wird empfohlen, auch 
kleine Gehörschütze für Kinder bereit- 
zustellen. Diese sind im Handel häufig 
nicht als Kindergehörschütze bezeichnet, 
sondern als Gehörschutzstöpsel Grösse 
S oder «small». Es ist sinnvoll, die Eltern 
beim Vorverkauf auf das Mitbringen von 
Kindergehörschützen aufmerksam zu 
machen.
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Kinderfasnacht
Wenn eine Guggenmusik während der 
Kinderfasnacht an einem festen Stan-
dort spielt, kann es sehr laut werden. Die 
Lautstärke ist hier schwer zu regeln. Die 
Veranstaltung ist so zu planen, dass der 
Grenzwert eingehalten wird (z.B. kurze 
Spielzeiten, Abstand Publikum – Band ver-
grössern). Es ist sinnvoll, Gehörschütze 
für Kinder bereitzustellen und das Pub-
likum über die Lautstärke zu informieren.

Kinder vor der Bühne
Kinder stehen oft direkt vor der Bühne - 
wegen der freien Sicht oder weil sie dazu 
aufgefordert werden. Dies ist nicht unbe-
denklich, da es hier oft am lautesten ist 
und die hinten stehenden Eltern nicht 
immer darauf achten können, dass die 
Kinder Gehörschutz tragen. Wird extra 
eine spezielle Kinderzone vor der Bühne 
eingerichtet und beworben, gilt in dies-
er Zone der Grenzwert von 93 dB(A) für 
den mittleren Schallpegel. Kann dies nicht 
umgesetzt werden, muss auf die separate 
Kinderzone verzichtet werden.
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